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Amtliche Publikation 

Einladung Gemeindeversammlungen 

 

 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Glattfelden werden zur Gemeindeversammlung einge-

laden, auf 

 

Dienstag, 16. Juni 2026, 19.00 Uhr, 

in der Mehrzweckhalle «Eichhölzli», Sportweg 4, 8192 Glattfelden 

 

Es werden folgende Geschäfte behandelt: 

 

Politische Gemeinde 
 

1. Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

2. Wahlen der Mitglieder des Wahlbüros 2026 - 2030 

3. Allgemeine Informationen 

 

 

Reformierte Kirchgemeinde 
 

Die Stimmberechtigten der ev.-ref. Kirchgemeinde werden zu einer Kirchgemeindeversamm-

lung eingeladen, auf Sonntag, 14. Juni 2026, 10.45 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst 

in der ev.-ref. Kirche zu folgenden Geschäften: 

 

1. Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

2. Erneuerungswahlen Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission 

3. Verschiedenes 
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Aktenauflage / Beleuchtender Bericht 

Die Anträge und Weisungen liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Der Be-

leuchtende Bericht wird bis spätestens am 1. Juni 2026 an die Abonnenten zugestellt und auf 

der Website publiziert. Wenn Sie die kostenlose Zustellung ebenfalls abonnieren möchten, 

melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidiales. 

 

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Inte-

resse Anfragen einreichen. Sie richten die Anfrage schriftlich an die zuständige Behörde (Ge-

meinderat oder Kirchenpflege). Solche Anfragen sind spätestens 10 Arbeitstage vor einer 

Versammlung einzureichen. Die Behörde beantwortet die Anfrage spätestens einen Tag vor 

der Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort be-

kanntgegeben. 

 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 

innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahn-

hofstrasse 3, 8180 Bülach oder gegen die Anordnung der Reformierten Kirchgemeinde bei der 

Bezirkskirchenpflege Bülach, c/o Michel Destraz, Präsident, Wilenhofstrasse 14, 8185 Winkel, 

Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-

halten. 

 

Glattfelden, 15. Mai 2026 Namens der Gemeindevorsteherschaften 

 Gemeinderat Glattfelden 


